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Förderrichtlinien -  
Kathinka-Platzhoff-Stiftung


1. Grundprinzipien der Förderung

Die Kathinka-Platzhoff-Stiftung (KPS) unterstützt soziale Projekte und Initiativen gemäß den Zielen ihrer Stiftungssatzung. 

Gefördert werden insbesondere:
· Projekte für Familien, Kinder, Jugendliche und Senior:innen
· Bildungs- und erziehungsfördernde Maßnahmen
Die Richtlinien erläutern die inhaltlichen und formellen Kriterien der Förderung.

2. Fördervoraussetzungen

Regionale Ausrichtung: 
Die KPS ist eine lokal tätige Stiftung und fördert vorrangig Projekte in Hanau und im Main‑Kinzig‑Kreis.

Grundsätze der Mittelverwendung: 
· Fördermittel sind zweckgebunden, projektbezogen und zeitlich begrenzt einzusetzen. 
· Gefördert werden bevorzugt Anschubfinanzierungen und Pilotprojekte, die nachhaltig wirken und langfristig tragfähig sind. 
· Vor Antragstellung stellt der Träger sicher, dass organisatorische und finanzielle Voraussetzungen vorliegen, um das Projekt wie beantragt durchführen zu können.

Verhältnis zu anderen Fördermitteln: 
Die Förderung der KPS ist in der Regel komplementär.
Antragstellende prüfen vorab, ob weitere Förderinstitutionen (z. B. Behörden oder gemeinnützige Organisationen) Mittel bereitstellen können.

Auszahlung der Fördermittel: 
· Mittel werden nur ausgezahlt, wenn das Projekt tatsächlich umgesetzt wird. 
· Abrufe sind in Teilbeträgen möglich, orientiert am Projektfortschritt. 
· Die Notwendigkeit eines Mittelabrufs ist durch Unterlagen (Rechnungen, Kostenaufstellungen, Begründungen) nachzuweisen. 
· Der gesamte Zuschuss muss spätestens zwei Monate nach Projektende abgerufen werden; danach verfällt der Anspruch.

Grundsätze der Wirtschaftlichkeit: 
Die gewährten Zuschüsse sind sparsam und wirtschaftlich einzusetzen.
Eine Nachfinanzierung von Mehrkosten ist ausgeschlossen.

Nicht förderfähig sind:
· Projekte, die primär staatliche Pflichtaufgaben darstellen 
· Hilfen für Privatpersonen in finanziellen Notlagen 
· Ausgleich von Finanzierungslücken laufender Projekte

3. Antragsverfahren

Antragstellung:
Anträge können ganzjährig schriftlich bei der Geschäftsstelle eingereicht werden.
Dazu ist das offizielle Projektantragsformular der KPS zu verwenden.
Ergänzende Unterlagen (z. B. Projektzeitplan, Kostenplan) können beigefügt werden, sollten jedoch auf das Wesentliche beschränkt bleiben.
Die Erfolgsaussichten steigen nicht durch besonders umfangreiche Unterlagen.

Vergabegrundsätze: 
· Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine Förderung. 
· Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen und verfügbarer Mittellage. 
· Bewilligungen erfolgen schriftlich durch die Geschäftsstelle.

Berichtspflichten: 
Mit der Annahme der Förderung verpflichtet sich der Träger, der KPS in angemessenen Abständen über den Projektverlauf zu berichten.
Die konkrete Ausgestaltung erfolgt projektbezogen.
Änderungen im Zeitplan sind unverzüglich mitzuteilen

Öffentlichkeitsarbeit: 
Pressemitteilungen, Veröffentlichungen oder andere projektbezogene Öffentlichkeitsarbeit sind vorab mit der KPS abzustimmen

Verwendungsnachweis und Zuwendungsbestätigung: 
· Für Mittelabrufe und den Verwendungsnachweis sind die Formblätter der KPS verpflichtend. 
· Für jede Auszahlung ist unverzüglich eine Zuwendungsbestätigung auszustellen
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